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Antwort

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Kassem Taher Saleh, Claudia Miiller,
Sylvia Rietenberg, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BUNDNIS 90/DIE
GRUNEN

— Drucksache 21/2173 -

Bundesforschungszentrum fiir klimaneutrales und ressourceneffizientes Bauen
(,,Living Art of Building“)

Vorbemerkung der Fragesteller

Die Bauforschung in Deutschland nimmt eine zentrale Rolle in der Transfor-
mation des Gebdudesektors ein, der mafigeblich zur Erreichung der Klimaziele
beitragen kann, wenn wir klimagerecht (um- und weiter-) bauen. Der Gebéu-
desektor ist einer der groBten Treiber von Treibhausgasemissionen, insbeson-
dere durch den Energieverbrauch im Betrieb sowie durch die Emissionen bei
Herstellung und Verarbeitung von Baustoffen. Bis zu 40 Prozent aller Treib-
hausgasemissionen entstehen durch die Herstellung von Baustoffen wie Ze-
ment, Stahl und Glas sowie die Heizung und Kiihlung unserer Gebéude.
90 Prozent der inldndischen mineralischen Rohstoffentnahme flieen in den
Bausektor. 54 Prozent des Abfalls in Deutschland sind mit Bauaktivititen ver-
bunden (Umweltbundesamt (UBA), Kommission Nachhaltiges Bauen
(KNBAU), ,, Transformation zu einer zirkuldren Bauwirtschaft als Beitrag zu
einer nachhaltigen Entwicklung®, Juni 2024, S. 4, www.umweltbundesamt.de/
sites/default/files/medien/479/publikationen/knbau_transformation_zu_einer
zirkulaeren bauwirtschaft.pdf). Somit ist die Forschung fiir klimaneutrales
und ressourceneffizientes Bauen essenziell, um innovative Technologien so-
wie die Digitalisierung des Bausektors, nachhaltige Materialien und effiziente
Bauweisen zu entwickeln und praxisnah umzusetzen. Nur durch kontinuierli-
che Forschung und Wissenstransfer konnen Bauweisen entstehen, die den An-
forderungen des Klimaschutzes gerecht werden und gleichzeitig wirtschaftlich
tragfahig und effizient bleiben. Die Arbeitsproduktivitit im Baugewerbe ist
von 1991 bis 2023 um 23 Prozent gesunken, wéhrend sie im verarbeitenden
Gewerbe im gleichen Zeitraum um 103 Prozent gestiegen ist. Der Einsatz di-
gitaler Technologien und Innovationen bleibt im Bausektor hinter anderen
Branchen zuriick, da die Bauwirtschaft bislang vergleichsweise wenig in um-
fassende Digitalisierungsprojekte investiert und vielfach nur einfache digitale
Losungen nutzt (nach Daten des Statistischen Bundesamtes, veroffentlicht im
Bericht des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie e. V. ,,Produktivitit
im Bau(haupt-)gewerbe — ein statistischer Befund®, 6. Dezember 2024, www.
bauindustrie.de/zahlen-fakten/publikationen/brancheninfo-bau/produktivitaet-i
m-bauhauptgewerbe).

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums fiir Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen vom 27. Oktober 2025 iibermittelt.

Die Drucksache enthdlt zusdtzlich — in kleinerer Schrifttype — den Fragetext.
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Bereits im Jahr 2023 beschloss der Haushaltsausschuss des Deutschen Bun-
destages, fiir das Bauforschungszentrum unter dem Namen ,,LAB — Living Art
of Building* in den folgenden fiinf Jahren insgesamt 68,6 Mio. Euro zur Ver-
fligung zu stellen. Auch die jetzige Bundesregierung mochte das Projekt fort-
fithren. Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD wurde das Vorha-
ben wie folgt angekiindigt: ,,.Die Errichtung eines Bundesforschungszentrums
fiir klimaneutrales und ressourceneffizientes Bauen beginnen wir gemeinsam
mit den Landern Sachsen und Thiiringen sowie unter Einbeziehung der Kom-
petenzen anderer Lander und stellen eine verstetigte Finanzierung sicher.* Das
schon begonnene Vorhaben, das dezidiert umsetzungsorientierte Forschung
etablieren will und deren Ergebnisse aktiv in die Bauwirtschaft eingebracht
werden sollen, ist von besonderer Bedeutung fiir die mittelstdndisch geprégte
Bauwirtschaft sowie fiir den sozialen und 6kologischen Wohnungsbau. Laut
dem Mitteldeutschen Rundfunk sollen ,,1.250 Wissenschaftler und Wissen-
schaftlerinnen in weltweit einmaligen Laboreinrichtungen forschen. Durch die
enge Zusammenarbeit mit der Industrie sollen langfristig bis zu neue 40.000
Arbeitspldtze entstehen” (MDR, ,,Bauforschungszentrum fiir Bautzen in der
Schwebe®, 25. November 2024, online unter: www.mdr.de/nachrichten/sachse
n/bautzen/bautzen-hoyerswerda-kamenz/bauforschung-lab-schwebezustand-b
und-regierungswechsel-100.html, (zuletzt abgerufen am 1. Oktober 2025)).
Fiir die Umsetzung hat auch die jetzige Bundesregierung Mittel in Héhe von
insgesamt 68,5 Mio. Euro bis 2028 bereitgestellt. Der Stand der Planungen ist
aus Sicht der Fragestellenden aktuell unklar.

Vorbemerkung der Bundesregierung

Das Bundesforschungszentrum fiir klimaneutrales und ressourceneffizientes
Bauen (BFZ) knlipft an die — im Ergebnis knapp gescheiterte — Bewerbung des
Projekts ,,Lausitz Art of Building-LAB* im Wettbewerb fiir die Etablierung
neuer Forschungseinrichtungen nach dem ,,Strukturstirkungsgesetz Kohle-
regionen (StStG)“ an. Die Idee des LAB-Konzeptes wurde vom Bundestag auf-
gegriffen. Der Haushaltsausschuss hat hierzu in einem Mafigabebeschluss vom
16. November 2023 Rahmenbedingungen vorgegeben und finanziell durch Mit-
tel fir eine institutionelle Forderung in der Aufbauphase unterlegt: Bun-
des(weites)-forschungszentrum getragen durch Bund und Lénder. Das Bundes-
ministerium fiir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) hat diese
Vorgaben in einer interdisziplinidren Projektgruppe weiterentwickelt.

Unter Federfiihrung des BMWSB wurde ein durch den Haushaltsauschuss ge-
billigtes Etablierungskonzept erarbeitet (Juni 2024). Auf dieser Grundlage wur-
den und werden die weiteren Schritte zur Etablierung des BFZ vorgenommen:
Vorgesehen ist, das BFZ als zentralen Akteur auf dem Weg zum Ziel der Kli-
maneutralitdt bis 2045 zu etablieren, indem es die Bauwirtschaft nachhaltig
starkt und den Transformationsprozess begleitet und unterstiitzt.

Indem das BFZ erkannte Bedarfe und Liicken in den Bereichen Forschung,
Vernetzung (national und international) und Innovationstransfer ausfiillt, er-
génzt es die bestehenden Einrichtungen mit einem neuen Konzept und eigenem
Aufgabenfeld und hat ein klares Alleinstellungsmerkmal in dieser Schliissel-
branche. Dabei wird explizit der Aufbau von Doppelstrukturen vermieden, so-
wohl inhaltlich als auch institutionell. Stattdessen baut das Bundesforschungs-
zentrum gezielt auf bestehenden wissenschaftlichen Einrichtungen und Struktu-
ren auf und stirkt diese durch koordinierte Zusammenarbeit.

In Weiterentwicklung vom LAB-Konzept eines Grofforschungszentrums ist —
ankniipfend an die zuvor genannten Aufgaben — eine dezentrale Struktur mit
verschiedenen Standorten in den beteiligten Bundesldndern und aufbauend auf
vorhandenen Forschungseinrichtungen vorgesehen.
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In fortgesetzten Abstimmungen mit den Griindungslandern Sachsen, Thiiringen
und Baden-Wiirttemberg werden auf Grundlage der Ergebnisse der Organisati-
ons- und Rechtsuntersuchung die Konzeption des BFZ fortgeschrieben und
Grundlagen fiir die gemeinsame Griindung des Rechtssubjekts geschaffen. Die
bereits im MaB3gabebeschluss vom 16. November 2023 angelegte schnellstmog-
liche Griindung eines Rechtssubjekts erfordert eine Verstdndigung der Griin-
dungspartner in wesentlichen Eckpunkten.

Diese Eckpunkte sollen zwischen Bund und Léndern geeint noch im Jahr 2025
unterzeichnet werden. Auf dieser Basis sind die bereits erarbeiteten Entwiirfe
der Satzung, des Wirtschaftsplans sowie der Forschungsplanung zu aktualisie-
ren.

1. Welche Planungs- und Umsetzungsschritte zur Errichtung des Bundes-
forschungszentrums fiir klimaneutrales und ressourceneffizientes Bauen
(LAB - Living Art of Building (LAB)) hat die Bundesregierung seit Be-
ginn des Jahres 2025 unternommen (bitte jeweils mit Datum, Inhalt, be-
teiligten Akteuren, Bundesministerien und Ergebnissen benennen)?

Das BMWSB hat zur Unterstiitzung der Errichtung des BFZ die PD — Berater
der offentlichen Hand beauftragt. In themenspezifischen Arbeitsgruppen mit
den Griindungsldandern werden seitdem die Grundlagen zur Griindung des BFZ
erortert und schriftlich erarbeitet.

Um den Ansatz der gemeinsam mit den Landern umzusetzenden Griindung
einer Institution zu entsprechen, finden regelmifBige Abstimmungen mit den
Léandervertretungen statt. Hier sind vor allem zu nennen:

Die ersten Werkstattgesprache im Jahr 2025 fanden am 18. Méarz 2025 mit Ba-
den-Wiirttemberg, am 19. Mérz 2025 mit Sachsen und am 20. Mérz 2025 mit
Thiiringen statt. Inhalt war die Vorstellung und Erdrterung des Bundesinteres-
ses an der Griindung des BFZ, die Diskussion des Organisationsmodells sowie
der Governance. Die Ergebnisse der Werkstattgespréiche sind in ein Sachstands-
papier zur weiteren Detaillierung der Konzeption des Bundesforschungszent-
rums eingegangen, welches die Grundlage fiir die ndchsten Abstimmungen bil-
dete.

Die zweiten Werkstattgesprache fanden am 15. Mai 2025 mit Thiiringen, am
16./26. Mai 2025 mit Baden-Wiirttemberg und am 3. Juni 2025 mit Sachsen
statt. Auf Basis des Sachstandspapiers wurden die Aufgaben des BFZ mit den
Léandern erortert. Im Mittelpunkt stand dabei die Ausgestaltung der Standorte
des BFZ in den Griindungslédndern. Aulerdem wurden die Vereinsstruktur und
die geplante Finanzierung vorgestellt und erortert.

In Auswertung der Ergebnisse der Werkstattgesprache musste das BMWSB
feststellen, dass sich die Landesinteressen an einer Teilhabe am BFZ stark von-
einander unterscheiden und nicht in allen Punkten mit der Grundkonzeption des
Bundes iibereinstimmen. Daher wurden flankierend zu den Arbeitsgespriachen
Leitungstermine organisiert und umgesetzt.

Am 10. Oktober 2025 fand ein Bund-Lander-Gespridch mit allen drei Griin-
dungsldndern statt. Hierbei wurde die Finanzierung, die fachliche Konzeptio-
nierung, die Struktur sowie die weiteren Schritte erdrtert.

Ab der 44. Kalenderwoche sind weitere Arbeitsgruppentermine zu dem
Schwerpunkt Satzung und Forschungsplanung in Vorbereitung. Ziel der Ar-
beitsgruppentermine ist die Finalisierung der Entwiirfe einer Satzung, eines
Wirtschaftsplans sowie der Forschungsplanung, welche voraussichtlich im No-
vember 2025 in die notwendigen Beteiligungen innerhalb und auBerhalb des
Ressorts gehen sollen.
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2. Liegt ein ressortabgestimmtes Gesamtkonzept fiir das LAB vor?

a) Wenn ja, wann wurde es abgestimmt, welche Inhalte umfasst es (bitte
eine Kurzgliederung erstellen), und welcher Vorlageweg wurde ge-
wihlt (Federfithrung, beteiligte Ressorts, Beschluss- bzw. Billigungs-
ebene)?

b) Wenn nein, bis wann ist die Ressortabstimmung geplant (bitte Zeit-
plan, Zustdndigkeiten, nichste Meilensteine angeben)?

Die Fragen 2 bis 2b werden gemeinsam beantwortet.

Im Rahmen der Vorlage des Etablierungskonzeptes zum BFZ beim Haushalts-
ausschuss des Deutschen Bundestages zur Entsperrung der Haushaltsmittel im
Jahr 2024 wurde eine Ressortbeteiligung durchgefiihrt. Die Vorlage des Etab-
lierungskonzeptes an den Haushaltsausschuss der Deutschen Bundestages er-
folgte im Juni 2024.

Derzeit laufen die Abstimmungen zu den Entwiirfen der Satzung, des Wirt-
schaftsplans und des Forschungsplans mit den beteiligten Griindungspartnern.
Im Anschluss ist eine Ressortabstimmung zu den Dokumenten geplant. Parallel
dazu arbeitet das BMWSB an der Fortschreibung des Etablierungskonzeptes,
welches voraussichtlich Anfang 2026 in die Ressortabstimmung gehen soll.

3. Liegen Erarbeitungsschritte fiir die im Folgenden genannten Teilaspekte
des Griindungsprozesses vor:

a) Griindungsbeschluss,
b) Standortentscheidungen,
¢) Personalaufbau,

d) erste Ausschreibungen sowie erste Forschungs- bzw. Transferprojek-
te

(bitte Datum, Inhalt, beteiligte Akteure und Ergebnisse nennen)?

Das BMWSB arbeitet gemeinsam mit den Griindungsldndern Sachsen, Thiirin-
gen und Baden-Wiirttemberg derzeit an der Fortschreibung der Konzeption.
Nach Fixierung der zur Griindung notwendigen Punkte der Ausgestaltung des
BFZ sind weitere Schritte hin zu einem Griindungsbeschluss im Sinne der Billi-
gung durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages geplant. Aktu-
ell sind dafiir die Entwiirfe der Satzung, des Wirtschaftsplans inklusive Stellen-
plan fiir den Start sowie die Forschungsplanung fiir 2026 in Abstimmung mit
den Griindungsliandern.

Der Aufbau des BFZ wird zunéchst in den Landern Sachsen, Thiiringen und
Baden-Wiirttemberg erfolgen. Die Lander haben dazu bereits Zuarbeiten zu den
beteiligten Organisationen in den Prozess eingebracht. Die finalen Abstimmun-
gen dazu stehen noch aus. Das BFZ soll sich fiir weitere Beteiligungen 6ffnen.
Das BMWSB steht dazu in Kontakt mit weiteren Landervertretungen, unter an-
derem Bayern, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen.

Die Voraussetzung fiir die Ausschreibung von Stellen fiir das BFZ ist die Zu-
stimmung des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) zum Wirtschaftsplan
inklusive des Stellenplans fiir das BFZ. Die Abstimmungen zum Stellenplan
erfolgen derzeit und sollen bis Ende des Jahres 2025 abgeschlossen sein. Im
Anschluss werden die Stellenausschreibungen vorbereitet.

Fiir die, beginnend ab 2026 geplante Projektforderungen erfolgen derzeit
Rechtspriifungen und Konzeptionierungen. Auf Grundlage der Ergebnisse wird
der Projektforderungsrahmen anschlieBend gemeinsam mit den Griindungspart-
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nern finalisiert und als Grundlage fiir erste Forschungs- und Transferprojekte
herangezogen.

Des Weiteren wird aktuell ein Forschungsprojekt im Bundesinstitut fiir Bau-,
Stadt- und Raumforschung (BBSR) durchgefiihrt, welches eine systematische
Erhebung zur Bauforschungslandschaft in Deutschland unter den Gesichts-
punkten ,,zentrale Forschungsschwerpunkte®, ,,relevante Akteure* und ,,Vertei-
lung der Budgets* mit dem Ziel einer interaktiven, semantischen ,,Forschungs-
landkarte* zum Inhalt hat. Dieses ist eine Grundlage fiir die Identifikation von
Forschungsschwerpunkten und -liicken sowie Handlungsempfehlungen fiir eine
bedarfsgerechte Ausrichtung des BFZ.

4. Welche Umsetzungsschritte sind fiir das laufende Jahr 2025 und das
kommende Jahr 2026 geplant (z. B. Griindungsbeschluss, Standortent-
scheidungen, Personalaufbau, erste Ausschreibungen, erste Forschungs-
bzw. Transferprojekte; bitte jeweils, falls bekannt, mit Termin und Ver-
antwortlichkeiten benennen)?

Es wird auf die Antwort zu Frage 9 verwiesen.

5. Welche Rechtsform ist fiir das Bundesforschungszentrum vorgesehen,
auf welcher Grundlage wurde diese Entscheidung getroffen, und wann
wird sie formal festgestellt (bitte unter Angabe der zugrunde liegenden
Gutachten bzw. Priifvermerke und Ressortabstimmungen benennen)?

Arbeitsgrundlage ist die Griindung in der Rechtsform ,,Verein®“. Das BMWSB
hat die PD — Berater der offentlichen Hand mit Unterstlitzungsleistungen zur
Griindung des BFZ beauftragt. In diesem Auftrag ist die Untersuchung ,,alter-
nativer Rechtsformen® eine Teilleistung. Die PD hat dem BMWSB eine Griin-
dung in der Rechtsform ,,Verein* als favorisiert mitgeteilt. Die zugehorigen, fi-
nalisierten Unterlagen wird die PD als Teil des Gesamtergebnisses zum Auftrag
vorlegen. Das Modell einer Griindung des BFZ in der Rechtsform Verein wur-
de den beteiligten Lindern Baden-Wiirttemberg, Sachsen und Thiiringen im
Rahmen des laufenden Etablierungsprozesses mitgeteilt. Die Lander sehen
diese in der Forschungslandschaft {ibliche Rechtsform als grundsitzlich geeig-
net an.

6. Liegt ein Entwurf fiir eine Satzung bzw. liegen andere Rechtsdokumente
vor, und wenn ja, wie lauten die Regelungen zu Mitgliedschaft, Organen
(z. B. Vorstand, wissenschaftlicher Beirat), Stimmrechten, Mitwirkungs-
und Vetorechten des Bundes sowie der beteiligten Bundeslander?

Ein Entwurf einer Satzung befindet sich im Abstimmungsprozess der Arbeits-
gruppen mit den Griindungspartnern.

Die Satzung sieht eine Mitgliedschaft von Bund, Bundesldndern und wissen-
schaftlichen Einrichtungen vor. In Ergdnzung zu den gesetzlichen Vereinsorga-
nen ,,Vorstand* und ,,Mitgliederversammlung* sind im Entwurf weitere Organe
vorgesehen, auch ein wissenschaftliches. Die Stimm-, Mitwirkungs- und Veto-
rechte der Organe untereinander sind noch in Abstimmung.
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7. Welche Vorkehrungen sind zur haushalts-, zuwendungs- und vergabe-
rechtlichen Compliance vorgesehen (Mittelabruf, Verwendungsnachwei-
se, interne Kontrollen, Compliance-Beauftragte, externe Priifung)?

Fiir das BFZ sind auf unterschiedlichen Ebenen entsprechende Vorkehrungen
vorgesehen:

Grundsitzlich gelten fiir Zuwendungen jeglicher Art die Vorgaben der Bundes-
haushaltsordnung. Das BFZ soll institutionell gefordert werden. Um das BFZ
schnell ,,zum Laufen* zu bringen, sind parallel zum Griindungsprozess Projekt-
forderungen geplant.

Eine institutionelle Forderung setzt die Erstellung eines Wirtschaftsplans vor-
aus, welcher alle zu erwartenden Einnahmen und voraussichtlich zu leistenden
Ausgaben sowie einen Organisations- und Stellenplan enthalten wird. Der Wirt-
schaftsplan wird von der zustédndigen obersten Bundesbehorde gebilligt. Darii-
ber hinaus bedarf dieser der Billigung des BMF, wenn er erstmals aufgestellt
wird und in sonstigen vom Bundesministerium festgelegten Féllen.

Fiir die ab 2026 beginnende Projektférderung erfolgt derzeit eine Priifung und
Konzeptionierung durch das BBSR.

Die abschlieende Priifung der ordnungsgeméfen und wirtschaftlichen Mittel-
verwendung erfolgt im etablierten Rahmen der haushaltsrechtlichen Verwen-
dungspriifung und Erfolgskontrolle.

Im Rahmen der Konzeptionierung der Vereinsstrukturen, einschlieBlich der Go-
vernance in Zusammenarbeit mit der auf diese Etablierungsprozesse im Sektor
spezialisierten PD — Berater der 6ffentlichen Hand, werden die Grundsitze gu-
ter Unternehmens- und aktiver Beteiligungsfiihrung im Bereich des Bundes
(Public Governance Kodes des Bundes) des BMF zu Grunde gelegt.

8. Welche Leistungen hat die vom Bundesministerium fiir Wohnen, Stadt-
entwicklung und Bauwesen beauftragte PD — Berater der offentlichen
Hand GmbH — im Griindungsprozess erbracht bzw. erbringt sie noch mit
welchen Meilensteinen, Liefergegenstinden und Zeitpunkten (siche Ant-
wort der Bundesregierung auf die Schriftliche Frage 141 auf Bundestags-
drucksache 21/1089)?

Folgende Dokumente hat die PD in Entwurfsstinden bis zum 31. August 2025
geliefert:

— Stakeholderkonzept

— Ausarbeitung zum Alleinstellungsmerkmal bzw. dem Bundesinteresse

— Rechtsformvergleich

— Abgrenzungsanalyse/ Heat Map

— Entwurf Wirtschaftsplan

— Entwurf Personalplan

— Entwurf Satzung

Die Dokumente zu diesem andauernden Auftrag liegen in einem Entwurfsstand
vor, der entsprechend des Projektfortschrittes (noch ausstehender Grundsatzent-
scheidungen zu den Beteiligungen der Lénder) fortgeschrieben und finalisiert
wird.
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9. Uber welchen Zeitplan verfiigt die Bundesregierung fiir Griindung, Auf-
bau und Ubergang in den Regelbetrieb (bitte Meilensteine mit Quartalen
bzw. Jahren bis einschlieBlich 2028 benennen)?

Gemadl Etablierungskonzept des BFZ ist eine dreiphasige Umsetzung des Etab-
lierungskonzeptes liber zehn Jahre bis zum Jahr 2033 geplant:

— Phase 0 — bis Griindung: Grundlagen schaffen, Griindung Rechtssubjekt.

— Phase 1 — ab Griindung BFZ bis Ende 2028: Aufbau, Vernetzung und Wei-
terentwicklung.

— Phase 2 — ab 1. Januar 2029 bis 31. Dezember 2033: Institutionalisierung:
Uberfiihrung in eine verstetigte institutionelle Finanzierung.

Die Phase 0 soll voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein.
Aktuell erfolgen dazu Abstimmungen mit den Griindungspartnern. Néchste
Meilensteine im Jahr 2025 sind:

— Einigung mit den Griindungsldndern auf finanzielle und konzeptuelle
Grundlagen sowie Unterzeichnung einer Eckpunktevereinbarung

— Bis 31. Dezember 2025 Vorlage des Entwurfs der Satzung, des Wirtschafts-
plans sowie der Forschungsplanung beim Haushaltsausschuss des Deut-
schen Bundestages

— 1. Quartal 2026 Start der Projektforderung, um die Zielverfolgung des BFZ
pilothaft umzusetzen

— Im Laufe des Jahres 2026 rechtsférmliche Griindung des Vereins BFZ
— Ab 2027 Ausbau und Erweiterung der Struktur des BFZ

10. Ist ein ,,Kern-/Griindungszentrum* vorgesehen, und wenn ja, wo soll es
angesiedelt werden, nach welchen Kriterien soll der Standort ausgewéhlt
werden, und wie sind die Entscheidungswege ausgestaltet, um den
Standortentschluss zu fassen?

11. Welche weiteren Standorte oder Zweigstellen sind vorgesehen, welche
Aufgaben bzw. Kompetenzprofile erhalten sie, und wie ist die Zusam-
menarbeit zwischen Griindungszentrum und Satelliten organisatorisch,
finanziell und fachlich geregelt?

Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 10 und 11 zusammen
beantwortet.

Das vom Haushaltsausschuss des 20. Deutschen Bundestages gebilligte Kon-
zept zur Etablierung des BFZ beruht auf einem Netzwerkgedanken und einer
dezentralen Ansiedlung. Die Aufgabenwahrnehmung soll in den Standorten des
BFZ in den beteiligten Griindungslédndern erfolgen. Bei dieser Ausgestaltung
der Struktur des BFZ konnen die landesspezifischen Besonderheiten in beson-
derer Weise beriicksichtigt werden.

Die Standorte des BFZ in den Bundesldndern Sachsen, Thiiringen und Baden-
Wiirttemberg sind u. a. Bindeglieder zu den bestehenden Forschungseinrichtun-
gen der jeweiligen Lander. Die wissenschaftliche Bearbeitung der Forschungs-
themen erfolgt in den Mitgliedsldndern des BFZ und ausdriicklich an bestehen-
den Forschungseinrichtungen, bzw. auf diesen aufbauend, welche sich inner-
halb der Strukturen des BFZ organisieren. Dadurch werden Expertise, Reputati-
on und Agilitit des BFZ sichergestellt. Gleichzeitig werden durch diesen An-
satz Doppelstrukturen — sowohl inhaltlich/thematisch als auch strukturell — und
reine Verschiebungen von Forschungspersonal und -kapazititen vermieden. Sie
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bilden zugleich den Ankniipfungspunkt fiir etwaig aufzubauende eigene For-
schungskapazititen des BFZ.

12. Mit welchen Bundeslédndern bestehen aktuell Absichtserkldrungen, Ver-
waltungs- bzw. Zuwendungsvereinbarungen oder anderweitige rechtliche
Vereinbarungen, und wie sind Zusténdigkeiten, Finanzierungsanteile und
Koordinationsgremien zwischen Bund und Léndern organisiert (bitte
nach Bundeslédndern aufschliisseln)?

Die Bundeslidnder Sachsen, Thiiringen und Baden-Wiirttemberg haben jeweils
mit einem Letter of Intend (Lol) ihren Beteiligungswunsch am BFZ untermau-
ert. Hierin sind Absichtserkldrungen auch zu einer finanziellen Beteiligung der
genannten Lénder enthalten. Im Zuge der derzeitigen Abstimmungen zu Eck-
punkten zur Griindung des BFZ werden die Lol hinsichtlich des jetzigen Stands
der Konzeptionierung des BFZ aktualisiert werden.

13. Nach welchen inhaltlichen, infrastrukturellen und finanziellen Kriterien
werden die Standorte (Griindungszentrum und Zweigstellen) ausgewdhlt,
und wie wird die Entscheidung dokumentiert und kommuniziert?

MaBgebend fiir die Auswahl geeigneter Standorte des BFZ sind wissenschaft-
liche Exzellenz und/oder Erfahrungen auf mindestens einem der Forschungsge-
biete. Ein weiteres Kriterium ist die Anschlussfiahigkeit an die Bauwirtschatft.
Notwendig ist dariiber hinaus die finanzielle Beteiligung des jeweiligen Bun-
deslandes.

14. Wie werden bestehende wissenschaftliche und praktische Kompetenzen
in den beteiligten Regionen (insbesondere in Sachsen und Thiiringen so-
wie Baden-Wiirttemberg) in Planung, Forschung und Transfer eingebun-
den (bitte Formate, Gremien, Forderlinien, Auswahlkriterien benennen)?

Die von den Griindungsldndern benannten wissenschaftlichen Einrichtungen
sind in die Konzeptionierung des BFZ mittelbar iiber die Lénder eingebunden.
Fiir die Abstimmungen der Forschungsplanung werden Vertretungen der Ein-
richtungen an der dafiir vorgesehenen Arbeitsgruppe beteiligt und wirken hier
unmittelbar an der Ausgestaltung von Formaten und Inhalten der Projektforde-
rung mit. Dieses Format der Beteiligung wird in die weitere Etablierung des
BFZ iibertragen.

15. Welche wissenschaftlichen Leitlinien und Schwerpunkte liegen dem
LAB zugrunde, und welche Ziele, Indikatoren und Meilensteine werden
flir den Zeitraum bis 2028 definiert?

Das Erreichen der Klimaneutralitidt bis 2045 erfordert einen grundlegenden
Wandel von Bauweisen, Materialien und Prozessen. Neben der Dekarbonisie-
rung von Baustoffen und Prozessen miissen Kreislaufwirtschaft, Ressourcenef-
fizienz, Digitalisierung und soziale Nachhaltigkeit in die Baupraxis integriert
werden.

Vor diesem Hintergrund soll das BFZ als zentrales Instrument zur Unterstiit-
zung und Biindelung der Bauforschungsaktivititen in Deutschland etabliert
werden. Es dient der strategischen Koordination, Vernetzung und Foérderung
anwendungsorientierter Forschung und soll entscheidend zur Beschleunigung
der Transformation des Bauwesens beitragen.
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Das BFZ kniipft dabei an die bestehende Forschungslandschaft an, nutzt vor-
handene wissenschaftliche, technische und institutionelle Kompetenzen, stérkt
diese durch gezielte Vernetzung und etabliert ein Modell fiir Forschung in und
mit der Praxis.

Das Alleinstellungsmerkmal des BFZ liegt in der Verbindung von Vernetzung,
Forschung und Transfer. Durch seine Agilitit kann es auf neue Bedarfe und
technologische Entwicklungen flexibel reagieren und seine Schwerpunkte dy-
namisch anpassen.

Zentraler Bestandteil des Transferkonzeptes ist die Umsetzung von For-
schungsclustern. Forschungscluster verfolgen einen systemischen Ansatz und
werden von Verbiinden aus Forschungseinrichtungen, Praxispartnern und Kom-
munen getragen. Dabei werden Reallabore und Demonstratoren als zentrale
Formate genutzt, um Forschung unter realen Bedingungen zu erproben und re-
gulatorische, planerische und technische Fragestellungen ganzheitlich zu adres-
sieren.

Ziel der Aufbauphase bis Ende 2028 ist der systematische Aufbau eines multi-
disziplindren Netzwerks sowie die Etablierung des Forschungsclusterformats,
um die Breitenwirksamkeit der Forschungsergebnisse und deren nachhaltige
Verankerung in der Baupraxis zu fordern.

16. Welche internen ,,Stage-Gate“-Logiken (Plan-Ist-Vergleich, Meilenstein-
Go/No-Go) sind vorgesehen, und wie werden diese gegeniiber dem Deut-
schen Bundestag und den beteiligten Landern berichtet?

In der Etablierungsphase des BFZ wird ein begleitendes Evaluierungskonzept
erstellt, in dem néher auf die Fragestellungen eingegangen wird. Nach Fertig-
stellung des Konzeptes kann das BMWSB hierzu berichten.

17. Welche Forschungsthemen oder Forschungscluster sind konkret vorge-
sehen, und wie werden diese priorisiert und mit Ressourcen hinterlegt
(bitte Zeit- bzw. Budgetansétze und erwartete Ergebnistypen, z. B. Proto-
typen, Standards, Leitfaden, sowie Titel im Bundeshaushalt benennen)?

18. Welche Transfermechanismen in Richtung Baupraxis und Mittelstand
sind geplant (z. B. Demonstrationsvorhaben, Reallabore, Standardisie-
rungs- bzw. Normungsbezug, Beratung, Qualifizierung), und wie werden
diese finanziert und evaluiert?

19. Wie wird der regionale Mittelstand — insbesondere kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) der Bauwirtschaft — formal in Governance, Pro-
grammatik und Projektauswahl einbezogen (z. B. iiber Beirat, Quoten,
offene Ausschreibungen), und wie viele Unternehmen sollen in den Jah-
ren 2025 und 2026 beteiligt werden?

Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 17 bis 19 zusammen be-
antwortet.

Die Forschungs- und Clusterschwerpunkte sowie deren Priorisierung basieren
auf den Leitlinien des Etablierungskonzepts. Schwerpunkte der ersten Forder-
periode sind:

— Klimaneutraler und klimaangepasster Gebaudebestand
— Zeit- und kostenoptimiertes Bauen sowie digitale Transformation

— Zukunftsgerechte Materialien und nachwachsende Rohstoffe im Lebenszyk-
lus
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— Ressourceneftizientes und kreislaufgerechtes Bauen

Bereits in der Anlaufphase ab 2026 erfolgt die Forschung im BFZ nicht stand-
ort- oder projektgebunden, sondern in thematischen Clustern. Diese Cluster
bilindeln bestehende Kompetenzen und fordern interdisziplindre, praxisnahe
Forschung. Thematisch verwandte Forschungsaktivititen werden zusammenge-
fithrt, um die aktuell fragmentierte und punktuelle Bearbeitung von Losungsan-
sdtzen hin zu mehr Kontinuitét und inhaltlicher Tiefe zu entwickeln. Der Clus-
teransatz ermoglicht, iiber den Labormafstab hinaus, die Umsetzungen von
Forschung in und mit der Praxis. Dadurch entstehen Innovations-Okosysteme,
die experimentelle Umsetzung und die direkte Kooperation von Forschung und
Praxis gezielt fordern. Dabei ist insbesondere die Einbindung des regionalen
Mittelstands als Praxispartner vorgesehen, um anwendungsnahe Entwicklungen
zu stirken und den Wissenstransfer in die regionale Wirtschaft zu sichern.

Die Forschungscluster werden derzeit unter Hinzuziehung der wissenschaft-
lichen Kompetenz der Griindungspartner sowie des BBSR konkretisiert.

20. Welche bisherigen haushaltsrechtlichen Sperren, Auflagen oder Konzept-
vorbehalte gelten und galten fiir das Vorhaben unter dem Haushaltstitel
685 02 — 165, und wann und mit welcher Begriindung wurden sie aufge-
hoben oder angepasst?

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in seiner Sitzung vom
14. November 2023 Mittel bei Kapitel 2501 Titel 685 01 fiir ein Bundesbaufor-
schungszentrum fiir klimaneutrales und ressourceneffizientes Bauen bereitge-
stellt (Ausschussdrucksache 20(8)5652).

Ausgaben und Verpflichtungsermichtigung waren bis zur Vorlage eines Kon-
zeptes qualifiziert gesperrt, das dem Haushaltsausschuss bis zum 31. Mai 2024
vorzulegen war (Ausschussdrucksache 20(8)5653).

Voraussetzung fiir die Authebung der Sperren war die Vorlage eines Konzeptes
zur Etablierung des Bundesforschungszentrums fiir klimaneutrales und ressour-
ceneffizientes Bauen.

Ein entsprechendes Konzept wurde dem Haushaltsausschuss am 20. Juni 2024
vorgelegt.

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in seiner 83. Sitzung
vom 26. Juni 2024 (Ausschussdrucksache 20/6325) das vorgelegte Konzept zu-
stimmend zur Kenntnis genommen und dem Antrag auf Entsperrung der Mittel
in Hoéhe von 3 600 000 Euro zugestimmt sowie die Sperre iiber die Verpflich-
tungserméchtigung in Hohe von 65 000 000 Euro aufgehoben.

Entsprechend hat das BMF in der Folge die Sperre der Ausgaben und der Ver-
pflichtungserméachtigung bei Kapitel 2501 Titel 685 02 ,,Bundesforschungs-
zentrum fiir klimaneutrales und ressourceneffizientes Bauen* geméfl § 36 BHO
aufgehoben.

Der Haushaltsausschuss hat mit der Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt
2025 (Ausschussdrucksacke 21/1652) neue verbindliche Erlduterungen zur
Stiarkung der parlamentarischen Kontrolle eingebracht:

,,1. Der Bund fordert mit den Mitteln den institutionellen Aufbau und Betrieb
eines Forschungszentrums zu ressourcenschonendem und klimafreundlichem
Bauen. Maligeblich hierfiir ist die Umsetzung des vorgelegten Etablierungskon-
zepts flr das Bundesforschungszentrum. Fiir die erforderlichen Investitionen in
Biiro-, Labor- und Forschungsfldchen sind entsprechende Zusagen der Bundes-
lander Sachsen, Thiiringen und Baden-Wiirttemberg hinsichtlich des vernetzen



Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode —11-

Drucksache 21/2443

Aufbaus des Bundesforschungszentrums in den Léndern und deren Nutzung
einzubringen.

1. Institutioneller Aufbau und Betrieb des Bundesforschungszentrums
2. Forschungs- und Projektforderung

2. Dem Haushaltsausschuss sind bis zum 31. Dezember 2025 die Satzung, der
Wirtschaftsplan sowie das Forschungsprogramm vorzulegen.

3. Die Vergabe der Mittel fiir die Forschungsprojektférderung richtet sich nach
der begutachteten Projektauswahl durch das wissenschaftliche Lenkungs-
gremium sowie der Forschungs- und Innovationsplanung des Bundesfor-
schungszentrums fiir klimaneutrales und ressourceneffizientes Bauen.*

21. Welche Vergabeverfahren sind fiir Bau-, Liefer- und Forschungsleistun-
gen vorgesehen, wie werden Transparenz und Wettbewerb sichergestellt,
und welche Eignungs- oder Zuschlagskriterien gelten insbesondere fiir
KMU-Beteiligungen?

Die Vergabe von offentlichen Auftrigen erfolgt nach den gesetzlichen Vor-
gaben. Das BFZ ist im Sinne einer modernen, agilen, voll digitalisierten Institu-
tion an verschiedenen Standorten konzipiert. Bei der Ausgestaltung der Lan-
desstandorte bestehen Freiheiten und Chancen, die mit Landesmitteln gefordert
werden konnen. Etwaige Vergabeverfahren fiir Bau- und Lieferleistungen lie-
gen in der Zusténdigkeit der Lander.

Forschungsleistungen werden zunichst wahrend der Etablierung des BFZ als
Projektforderungen im Rahmen des Zuwendungsrechts vergeben.

22. Welche Schliisselpositionen (Geschiftsfithrung, wissenschaftliche Lei-
tung, Transfer- bzw. Operationsleitung) werden bis wann besetzt, nach
welchen Anforderungen und Verfahren, und wie werden Diversitdt und
Chancengleichheit gewahrleistet?

Der Entwurf des Wirtschaftsplans inklusive des Stellenplans wird derzeit er-
stellt und abgestimmt. Die Ausschreibung von Personalstellen setzt die Verab-
schiedung des Wirtschaftsplans voraus. Daher sind aktuell keine Aussagen zu
Personalgewinnungsverfahren und -zeitpunkten moglich.

23. Welche Qualititssicherungs- und Evaluationsmechanismen (z. B. exter-
ner wissenschaftlicher Beirat, Zwischenevaluationen, Output- bzw. Out-
come-Indikatoren) sind vorgesehen, und in welchen Intervallen will die
Bundesregierung dem Deutschen Bundestag berichten?

Die Abstimmungen zu den Gremien des BFZ laufen derzeit. Entsprechend dem
aktuell in Abstimmung befindlichen Satzungsentwurf sind verschiedene Auf-
sichtsgremien vorgesehen (siehe auch Antwort zu Frage 6), die zur Qualitétssi-
cherung beitragen. Daneben greifen die allgemeinen haushaltsrechtlichen Vor-
schriften, insbesondere die des Zuwendungsrechts sowie die Grundlagen fiir
die Beteiligung des Bundes an Organisationen.

Eine weitere Detaillierung der Konzeption der Qualitédtssicherung sowie der
Evaluierung schlief3t sich an die grundsétzlichen Abstimmungen mit den Lan-
dern zu Standorten und Finanzierung an.
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24. Wie wird die Zusammenarbeit mit bestehenden Forschungseinrichtungen
und Programmen des Bundes, wie etwa dem Bundesinstitut fiir Bau-,
Stadt- und Raumforschung (BBSR), organisiert, um Doppelstrukturen zu
vermeiden und Synergien zu heben (bitte Beispiele fiir geplante Koope-
rationsformate und Kooperationsprozesse nennen)?

Durch die intensive Vernetzung relevanter Akteure und Institutionen aus Wis-
senschaft, Bauwirtschaft, 6ffentlicher Verwaltung und Politik wird innerhalb
des BFZ eine fundierte Grundlage fiir anwendungsorientierte Forschung in und
mit der Praxis geschaffen. Dabei liegt der Fokus darauf, wissenschaftliche Er-
kenntnisse in konkrete Losungen zu libersetzen und den Transfer in die Praxis
nachhaltig zu gestalten. Mit dieser strategischen Ausrichtung nimmt das BFZ
auf Bundesebene eine einzigartige Rolle bei der zukunftsorientierten Stirkung
der Bauwirtschaft ein. Dieses Aufgabenspektrum und die Zielsetzung koénnen
nicht durch eine Neuvausrichtung oder Ergdnzung des BBSR erfiillt werden. Das
BBSR ist als Ressortforschungseinrichtung an die politischen Vorgaben des
BMWSB gebunden

Fiir die wissenschaftliche Begleitung und Beratung des BMWSB in der Auf-
bauphase des BFZ ist die fachlich-wissenschaftliche Expertise des BBSR
gleichwohl unverzichtbar. Langfristig wird eine enge fachliche Kooperation
zwischen BBSR und BFZ angestrebt.

Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstrafie 83-91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 KélIn, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.bundesanzeiger-verlag.de
ISSN 0722-8333



	Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Kassem Taher Saleh, Claudia Müller, Sylvia Rietenberg, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 21/2173 –
	Bundesforschungszentrum für klimaneutrales und ressourceneffizientes Bauen („Living Art of Building“)
	Vorbemerkung der Fragesteller
	Vorbemerkung der Bundesregierung



